
Vorabentscheidungsersuchen der Formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes 
(Frankreich), eingereicht am 12. Juni 2023 — H3C/MO

(Rechtssache C-368/23, Fautromb (1))

(2023/C 329/12)

Verfahrenssprache: Französisch

Vorlegendes Gericht

Formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes

Parteien des Ausgangsverfahrens

Antragsteller: H3C

Antragsgegner: MO

Vorlagefragen

1. Ist Art. 25 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (2), insbesondere unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen (3) und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse (4) dahin auszulegen, dass er nationalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die 
Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften die Ausübung jeglicher gewerblichen Tätigkeit unabhängig davon 
verbieten, ob diese unmittelbar oder über eine zwischengeschaltete Person ausgeübt wird?

2. Wenn ja, gilt dies auch dann, wenn diese Rechtsvorschriften als Ausnahme zum einen die gewerblichen Nebentätigkeiten 
zum Beruf des Wirtschaftsprüfers, die unter Wahrung der Standes- und Unabhängigkeitsregeln für Rechnungsprüfer und 
unter den in Art. 22 Abs. 3 der Gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 45-2138 vom 19. September 1945 vorgesehenen 
Bedingungen ausgeübt werden, und zum anderen die gewerblichen Nebentätigkeiten, die von einer multiprofessionellen 
Berufsausübungsgesellschaft unter den in Art. 31-5 des Gesetzes Nr. 90-1258 vom 31. Dezember 1990 vorgesehenen 
Bedingungen ausgeübt werden, von diesem Verbot ausschließen?

(1) Die vorliegende Rechtssache ist mit einem fiktiven Namen bezeichnet, der nicht dem echten Namen eines Verfahrensbeteiligten 
entspricht.

(2) ABl. 2006, L 376, S. 36.
(3) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 

Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. 2006, L 157, S. 87).

(4) Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an 
die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. 2014, L 158, S. 77).

Vorabentscheidungsersuchen des Amtsgerichts Mönchengladbach-Rheydt (Deutschland) eingereicht 
am 19. Juni 2023 — ZO gegen JS

(Rechtssache C-381/23, Geterfer (1))

(2023/C 329/13)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt

Parteien des Ausgangsverfahrens

Antragstellerin: ZO

Antragsgegnerin: JS
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Vorlagefrage

Liegt eine anderweitige Rechtshängigkeit mit demselben Gegenstand nach der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 (2) vor, wenn in 
Belgien ein Verfahren zwischen dem Kindesvater und der Kindesmutter auf Kindesunterhalt geführt wird, während in 
Deutschland zeitlich später ein Verfahren auf Kindesunterhalt von dem mittlerweile volljährigen Kind gegen die 
Kindesmutter geführt wird? 

(1) Die vorliegende Rechtssache ist mit einem fiktiven Namen bezeichnet, der nicht dem echten Namen eines Verfahrensbeteiligten 
entspricht.

(2) Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (ABl. 2009, L 7, S. 1).

Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d’État (Frankreich), eingereicht am 28. Juni 2023 — 
Association Mousse/Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) und SNCF 

Connect

(Rechtssache C-394/23, Mousse)

(2023/C 329/14)

Verfahrenssprache: Französisch

Vorlegendes Gericht

Conseil d’État

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Association Mousse

Beklagte: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), SNCF Connect

Vorlagefragen

1. Kann bei der Beurteilung der Angemessenheit, Erheblichkeit und Beschränkung auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
der Daten notwendige Maß der Datenerhebung im Sinne der Bestimmungen von Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO (1) und 
der Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und f DSGVO die allgemeine Verkehrssitte in 
der Kommunikation auf Zivil-, Handels- und Verwaltungsebene berücksichtigt werden, so dass die auf die Angaben 
„Herr“ oder „Frau“ beschränkte Erhebung von Daten hinsichtlich der Anrede der Kunden als erforderlich angesehen 
werden könnte, ohne dass der Grundsatz der Datenminimierung dem entgegenstünde?

2. Ist bei der Beurteilung, ob die verpflichtende Erhebung und Verarbeitung von Daten hinsichtlich der Anrede der Kunden 
erforderlich ist, in Anbetracht der Tatsache, dass einige Kunden der Ansicht sind, dass auf sie keine der beiden Anreden 
zutreffe und dass die Erhebung dieser Daten in Bezug auf sie nicht erheblich sei, zu berücksichtigen, dass die Kunden, 
nachdem sie dem Verantwortlichen diese Daten zur Verfügung gestellt haben, um die angebotene Dienstleistung in 
Anspruch zu nehmen, nach Art. 21 DSGVO ihr Recht, der Verwendung und Speicherung dieser Daten zu 
widersprechen, unter Berufung auf ihre besondere Situation geltend machen könnten?

(1) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. 2016, L 119, S. 1).

Vorabentscheidungsersuchen des Sofiyski gradski sad (Bulgarien), eingereicht am 29. Juni 2023 — 
Strafverfahren gegen VB

(Rechtssache C-400/23, VB II)

(2023/C 329/15)

Verfahrenssprache: Bulgarisch

Vorlegendes Gericht

Sofiyski gradski sad
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